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Stellungnahme des BUND-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen zu den Beratungen des Fernstraßenausbaugesetzes im Bundestages

Der BUND Nordrhein-Westfalen bittet den Verkehrsausschuss und die Bundestagsabgeord​neten insgesamt, bei Ihrer Entscheidung über den neuen Fernstraßenbedarfsplan (5. FStrAb​ÄndG) die folgenden Punkte zu beachten. Neben dieser zusammenfassenden Stellungnah​mezu einer Auswahl besonders wichtiger Projekte erhalten die Abgeordneten eine Liste mit Kurzbewertungen aller Einzelprojekte (vgl. außerdem auch die BUND-Site www.bvwp.de).

1.
Öffnungsklausel für Mittelumschichtung zur Schiene:
Die BVWP-Investitionen für Nordrhein-Westfalens leisten keinen Beitrag zur Entlas​tung der Umwelt und der Menschen in den Gemeinden, sondern bewirken einen weite​ren Anstieg des CO2, des Lärms, der Schadstoffemissionen und des Flächenverbrauchs. Obwohl die Verkehrsleistung des Motorisierten Individualverkehrs seit 1999 um 6% zu​rückging, sollen bis 2015 acht Mrd. Euro in den Aus- und Neubau von Straßen im kom​plett durch überörtliche Straßen erschlossenen Nordrhein-Westfalen, dagegen nur zwei Mrd. Euro im „Bahnland Nr. 1“in die Schiene investiert werden.  Dringend notwendige Investitionen in Schienenstrecken (v.a. Metroexpress, angemes​sener Standard für die Mitte-Deutsch​land-Verbindung oder eine leistungsfähige und umweltverträgliche Neubaustrecke des „Eisernen Rheins“) und in den Knotenausbau in der europäischen Metropolregion NRW müssen deshalb unterbleiben. Es können weder die heutigen Verspätungen abgebaut, noch die Verlagerungsziele im Personen​verkehr (plus 30%) noch im Güterverkehr (plus 100%) erreicht werden. Durch den Fernstraßenbedarfsplan entfernt sich NRW weiter von einer nachhaltigen Verkehrsinf​rastruktur statt sich diesem Ziel zu nähern.


Deshalb sollte der Bundestag die Möglichkeit für Mittelumschichtungen innerhalb der NRW-Landesinvestitionsquote des Fernstraßenbaus ermöglichen, entweder generell auf der Grundlage einer landesweiten Umweltfolgenabschätzung und ent​sprechendem Monitoring oder projektbezogen im Rahmen einer verkehrsträgerüber​greifenden Plan-UVP (Strategischen Umweltprüfung, SUP), die alle sinnvollen Plan​alternativen untersucht. Voraussetzung ist der Nachweis, dass durch alternative oder zusätzliche Maßnahmen zum Fernstraßenbau verkehrlich, umweltpolitisch und städte​baulich bessere Problemlösungen gefunden werden. Beispielhaft sei hier die neue Rhein-Ruhr-Autobahntransversale vom Düsseldorfer Norden bis Gelsenkirchen (A 44 Ratingen – Velbert, B 227 Essen-Ruhralleetunnel, A 52 Essen/Ost – Gelsenkirchen-Buer-West) genannt, die die Anwohner gesundheitlich unzumutbaren Belastungen aussetzte und wo der Metroexpress Köln – Hamm die bessere Lösung wäre.

2.
Der BUND begrüßt die umfassende Anwendung des Instrument der Umweltrisikoein​schätzung (URE), die die ab Juli 2004 geltende europäische Rechtspflicht zur Strate​gischen Umweltprüfung (SUP-Pflicht) erfüllen und Umweltkonflikte schon auf der Planebene erkennen und lösen soll. Bei sehr hohen Umweltrisiken (URE-Wert 5 oder unvermeidlicher FFH-Beeinträchtigung: FFH 3) sollte durch einen „besonderer naturschutzfachlichen Planungsauftrag (nfP)“ der Konflikt zwischen Verkehrs- und Umweltbelangen gelöst werden. Das Beispiel der einvernehmlichen Vereinbarung zwischen NRW-Verkehrsministerium und den Naturschutzverbänden zur A 33 Borg​holzhausen – AS Halle/Steinhagen vom 13.1.2004 einschließlich Klageverzicht der Naturschutzverbände zeigt, dass bessere und konsensuelle Lösungen möglich sind.


Allerdings muss der BUND einige Fehler bei der Anwendung der Umweltrisikoeinschät​zung und des nfP kritisieren. Diese müssen dringend korrigiert werden, wenn die angestrebte Rechts- und Planungssicherheit mit Hilfe der URE erreicht werden soll:

-
Bei den folgenden Projekten  wurde keine URE durchgeführt, obwohl von der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutz-Richtlinie geschützte Arten betroffen sind:

-
B 399 Ortsumgehung Gey, die mitten durch einen Auenwald geführt werden soll und wo die Trasse zahlreiche FFH-Arten beeinträchtigt

- 
der A 445 AS Werl – Hamm/Rhynern wo auf der Trasse neben einem  Vor​kommen der Wiesenweihe geschützte durch die Vogelschutz- und FFH-Richtlinie geschützte Arten beeinträchtigt. 


Es bedarf hier zusätzlicher URE bzw. der Erteilung eines besonderen nfP.

-
In den folgenden Fällen aus dem Vordringlichen Bedarf wurde kein besonderer nfP erteilt, obwohl die URE ein „sehr hohes Umweltrisiko“ (URE 5) ausweist:

-
B 1 U Salzkotten
-
 B 221 OU Wildenrath

-
B 7 Bestwig/Nuttlar – Brilon (B 480)
-
 B 221 OU Arsbeck

-
B 58 OU Wesel 
-
 B 238 OU Lemgo

-
B 58 Wesel: östl. Rheinbrücke – B 8
- B 241 OU Beverungen/ Dahlhsn.

-
B 58 OU Wesel – Büderich 
-
 B 266 OU Kesternich


-      B 58 OU WES-Büderich (B58-L 460)
-
 B 475 OU Lippetal/Hultrop

-
B 220 Kleve-Kellen – B 57
-
 B 475 OU Lippetal/Oestinghausen

-
B 221 OU Unterbruch
-
 B 480 OU Bad Wünnenberg

-
B 221 OU Wassenberg



Deshalb müssen in diesen 17 Fällen besondere nfP zusätzlich erteilt werden. Der BUND arbeitet gerne an umweltverträglichen Verkehrslösungen mit

 -
Vor dem Kabinettsbeschlusses vom 2.7.2003 wurden sieben besondere nfP aufge​hoben, darunter ohne ausreichende sachliche Begründung sondern offen​sichtlich unter politischen Druck aufgehoben wurden. In den folgenden Fällen ist die Notwendigkeit eines besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrags aber weiterhin zwingend gegeben:

-
A 44 Düsseldorf/Ratingen (A 3) – westl. Velbert (B 227):
Die Zerschneidung des LSG Angertal mit seiner hohen Bedeutung für die Naherholung und für das Landschaftsbild durch die § 16-Trasse wurde nicht planerisch gelöst. Die Variante IIb wurde vom Gutachter durch eine Veränderung der Ausgestaltung im Bereich des Lärmschutzes benachteiligt und ist deshalb methodisch fragwürdig. Das durch den Straßenbau zerschnittene Angertal ist laut Landschaftsplanentwurf ein überaus schutzwürdiger Rückzugsraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Im Angertal kommen insgesamt 25 Arten der Roten Liste der Pflanzenarten in NRW vor, 29 Vogelarten der Roten Liste, darunter Wasseramsel, Eisvogel, Kleinspecht und Rotmilan, 6 Amphibien- und 3 Reptilienarten, darunter die stark gefährdete Ringelnatter, der Feuersalamander und verschiedenen Molcharten (ein Vorkommen des Kammolchs, RL 3, FFH-Art wird vermutet). 

-
A 46 Hemer – Menden: Auch nach der Nordverschiebung der Trasse werden gemeldete FFH-Gebiete durchschnitten. Von einer Lösungs des Konflikts kann aus ökologischer Sicht auch nach Umfahrung des Luerwaldes keine Rede sein. Zudem zeigt das neue regionale Verkehrsgutachten, dass eine Autobahn entbehrlich ist. 

-
A 46 / B 480 OU Olsberg (Teil des Projekts A 46 AS Bestwig – Bestwig/Nuttlar). Das durch die Planung betroffene FFH-Gebiet „Höhlen und Stollen“ bei Olsberg und insbes. der Bechstein-Fledermaus wurde in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 2003 nicht mit bewertet.  

-
B 70 OU Heek wurde aufgrund einer angeblichen Bündelung der Trassenführung mit einem Bahndamm aus der besonderen naturschutzfachlichen Prüfung herausgenommen. Übersehen wurde dabei, dass es sich bei diesem Bahndamm um einen alten Bahndamm handelt, der seit Jahrzehnten als Fuß- und Radweg genutzt wird und mit Gehölzen gut eingewachsen ist. Die Straßentrasse verläuft quer durch das NSG „Dinkelwiesen“ und durchschneidet damit u.a. das größte Vorkommen der Uferschnepfe im Kreis Borken. Die ursprüngliche Planung, die B 70 an den Fuß des alten Dammes zu legen, wurde offensichtlich aufgegeben.

3.
Autobahnprojekte: Zusätzliche Autobahn-Neubauten sind in Nordrhein-Westfalen mit seinem dichten Autobahnnetz auf jeden Fall dort abzulehnen, wo sie massiv in wertvolle Naturräume eingreifen und Anwohner gesundheitsgefährdend belasten: 

Streichen : 

-
A 1 – Blankenheim (B 51) – Kelberg (B 410): Statt Beeinträchtung von über 10 Lösung weiträumige Verkehrslenkung und Nutzung der vorhandenen Straßen, die die Verkehrsmengen aufnehmen können. Ggf. Ertüchtigungsmaßnahmen auf vorhandenen Straßen.

-
Ausbau A 40 von 4 auf 6 Spuren: Duisburg-Homberg – Duisburg, Duisburg/Kaiserberg - Essen/Fronhausen, Dortmund/W- Dortmund/Unna, Bochum-Stahlhausen - Dortmund/W wegen Überschreitung heutiger und künftiger Emissionsgrenzwerte bei Benzol (schon die Vorbelastung im Umfeld der Straße liegt über dem gültigen Grenzwerte von 5 µg), Feinstaub (Partikel PM10) wo der Grenzwert von 40 µg/m3 PM10 ab 1.1.2005 in Entfernungen bis 1000 Meter von der Trasse überschritten wird, außerdem Vorsorgewerte beim Stickstoffdioxid. 

-
Streichung sämtlicher Ausbaumaßnahmen, die eine Zunahme der Kfz-Belastung auf über 90.000 Kfz/Tag in dicht bewohnten Gebieten bewirken

Einfache Lösungen: schnelle, wirksam und kostengünstige Entlastung von Mensch und Umwelt:

-
A 46 Hemer – Menden: Ausbau der B 7 nördlich Hemer, Bau der Nordtangente Menden und der OU Wickede. Das neue regionale Verkehrsgutachten vom Februar 2004 (Entwurf) zeigt, dass es keine überregionalen Verkehrsströme gibt, sondern die Entlastung innerhalb der betroffenen Städte durch lokale Straßenausbaumaßnahmen und ohne Umwelteingriffe gezielt erreicht werden kann

Innovative Lösungen: SUP und Finanzierung verkehrsträgerübergreifender Problemlösungen innerhalb der Landesquote:

-
A 44 Düsseldorf/Ratingen (A 3) – westl. Velbert; B 227 Ruhralleetunnel/Essen; A 52 AK Essen-Ost (mit AS Sturmshof) - AK Essen-Nord (m) B 224 - westl. AS Gelsenkirchen-Buer-West:  Statt neuer Rhein-Ruhr-Magistrale: 
Nutzung der Fernstraßenmittel für den Ausbau des Metroexpress Köln - Hamm.


Landschaftsschonender Neubau der A 44 (2spurig plus Bedarfsstreifen);


Niederbergische Bahn Velbert – Ratingen – S6 (( Düsseldorf).

-
A 445 Werl Nord – Hamm/Rhynern:
Mitfinanzierung Metroexpress Köln – Hamm statt Entlastungsstrecke der A1 (Kamener Kreuz; wird z.Z. ausgebaut) und Neubelastung eines ökologisch sensiblen Raumes. Abwarten der Wirkungen des A 1-Ausbaus am Kamener Kreuz.

4.
Ortsumfahrungen: Eine Vielzahl von Ortsumgehungen (OU) werden nur gebaut, weil es dafür Bundesmittel gibt und obwohl es in vielen Fällen um Probleme des lokalen Verkehrs für die es bessere – d.h. effektivere, kostengünstigere und schnellere Lösungen gibt (z.B. Geschwindigkeitsreduzierung, Umgestaltung der Ortsdurchfahrt, überörtliche Verkehrslenkungen). Häufig dienen OU auch dazu, andere Ziele, wie die Erschließung neuer Ge​werbegebiete oder neuer Wohngebiete, zu erreichen, die dann noch weitere, vom Stra​ßenbau induzierte Belastungen wie zusätzlichen Flächenverbrauch hervorbringen. Wenn es um überörtliche Probleme geht, sind verkehrskonzeptionelle Alternativen (überörtliche Verkehrslenkung) oder der Ausbau der Bahn vielfach die bessere Alternative. Wo es nur ein geringes Verkehrsaufkommen gibt und keine Stauprobleme bestehen sind die Maßnahmen,  um eine Verschwendung von Steuergeldern zu verhindern, ersatzlos zu streichen.
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BUND-Bewertungen zu ausgewählten Projekten: 

Streichen aus dem Bedarfsplan wegen fehlendem Verkehrsbedarf und ökologischen Konflikten:

-
B 58 OU Wesel: Keine unverträgliche Situation in der Ortsdurchfahrt. Zerstörung des Lippe-Randstreifens und damit eines beliebten Naherholungsgebiet. 

-
B 65 Preußisch Oldendorf – Lübbecke: Streichung wegen nicht vertretbarer ökologischer Eingriffe bei geringem Verkehrsbedarf (weniger als 8000 Kfz/Tag).

-
B 238 Lemgo (Westumgehung): Der kreuzungsfrei auf Dammlage geführte Neubau würde das ökologisch höchst wertvolle und als Naherholungsgebiet genutzte Ilsetal und die Wohnqualität hunderter von Anliegern massiv beeinträchtigen. Alternative: Abschluss der derzeitigen Planungen/Bauten: Südumgehung Lemgo (2004), Südring, Ortsumgehung Brake (Abschnitte I + II).

-
B 239 Herford – Kirchlengern: Kein Bedarf wegen zwei paralleler Strecken am Ufer der Werre im Abstand von 400 Metern und ohne dass ein Verkehrsengpass besteht. Nicht vertretbare Eingriffe in das ökologisch höchst schützenswerte Werretal. Falsche URE-Wert mit 4 zu niedrig angesetzt.

-
B 258 Höfen: Streichen, weil Ortsdurchfahrt z.Z. für 3000 Kfz/Tag für Standard des militärischen Schwerverkehrs ausgebaut wird, obwohl dieser wegen Standort​schließung (Vogelsang) eingestellt wird, weil bestehende OD keine Unverträg​lichkeit aufweist und weil die im Vordringl. Bedarf eingestufte Ortsumgehung ein gemeldetes FFH-Gebiet und FFH-würdige Gebiete durchschneiden würde.


-
Ähnliche Situation: B 258 Kornelimünster, Konzen und z.T. Imgenbroich. 

-
B 399 Gey: Die OU wird für ca. 7000 Kfz mitten durch einen Auwald geplant und würde zahlreiche FFH-Arten beeinträchtigen: z.B. Schmetterlinge (Spanische Flag​ge, Schwalbenschwanz), Schwarzkehlchen, Neuntöter, Springfrosch, Hasel​maus ...

-
B 474n Waltrop: Nach dem Scheitern der Gewerbeansiedlungspläne auf den Waltroper Rieselfeldern („NewPark“) und dem Fehlen einer nachhaltigen Entlastung für den innerstädtischen Verkehr in Waltrop sowie der verwaltungsgerichtlichen Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses Anfang der 90er Jahre wird das Projekt überwiegend vom Interesse der Straßenbauverwaltungen getragen, die durch einsam und verloren in der Landschaft stehende Brückenpfeiler sichtbare Fehlplanung zu kaschieren und weitere Steuergelder zu verschwenden.
einfache; kostengünstige und schnelle Lösungen:

-
B 9 Kleve: Verzicht auf die B 9n parallel zur alten B 9 mitten durch ein ökologisch höchst wertvolles Gebiet mit hoch anstehendem Grundwasser und Bau einer kurzen Umgehung nur des historischen Altstadtkerns unter weitgehender Nutzung vorhandener Straßen.

-
B 56 Soller: Keine Stauprobleme sondern nur: Problem überhöhter Geschwindigkeiten und: Zerstörung ökologisch wertvoller Landschaft mit seltenen Arten (u.a. Schleiereule). Alternative: Durchführung geschwindigkeitsbeschränkender Maßnahmen (Starenkästen, Kreisverkehr) und überörtlicher Verkehrslenkungsmaßnahmen.

-
B 59 / 477 Rommerskirchen: Verzicht auf die überflüssigen Umgehungen Allrath und Sinsteden, sowie die östliche Umgehung über die B 477 (u.a. Vorkommen des Feldhamsters) und Bau nur der südlichen Umgehung von Rommerskirchen unter Nutzung des Trassenvorschlags der Naturschutzverbände. 

-
B 67 Reken/Dülmen. Alternative: überörtliche Wegweisung auf vorhandenen und zum Ausbau vorgesehenen Straßen zur Verbindung zwischen den beiden BAB A 31 und A 43: B 474 (OU Coesfeld und Lette z.Z. im Bau) B 525 (evtl. plus OU Nottuln). Schonung der Merfelder Niederung und des NSG Wildpferdebahn.

-
B 221 Unterbruch (Wassenberg, Wildenrath, Arsbeck): Verkehrlicher Handlungsbedarf besteht nur für eine OU Wassenberg, die dann möglichst rasch auf bestehende Straßen zurückgeführt. Ohne dass der Radverkehr und der ÖPNV verbessert wird, sind keine Fortschritte zu erreichen. Auf die Ruhrquerung ist zu verzichten. Das Fehlen eines nfP ist unbegreiflich.

-
B 229 Langenfeld: Statt der Zerschneidung eines LSG und Naherholungsgebietes würde eine Abbiegespur auf die A 3 aus Richtung Solingen, eine optimierte Ampelschaltung auf der B 229 aus Richtung Langenfeld sowie eine Wegweisung in Langenfeld zu den bereits vorhandenen fünf Autobahnauffahrten den kurzzeitigen Staus in Spitzenzeiten abhelfen.

innovative Lösungen

-
B 57 Alsdorf: Statt B 57 und Schädigung der ökologisch wertvollen Berghalden: Weiterführung der EuregioBahn nach Osten und Nutzung des dort bereits befindlichen zentralen Busbahnhofs zur Erschließung des Gewerbegebiets/des großflächigen Einzelhandels.

-
B 64 Warendorf: Verzicht auf durchgehend dreispurigen Ausbau der B 64 und Beschränkung auf den Bau der OU Warendorf (Verzicht auf OU Beelen und OU Herzebrock/Clarholz). Nutzung der eingesparten Fernstraßenmittel zur beschleunigten Beseitigung der Bahnübergänge genau parallel liegenden Bahnstrecke (des sog. „Westfalentöters“) 

-
B 258 Roetgen: Wegen ökologischer Restriktionen ist eine Westumfahrung unvertretbar (ökologisch wertvoller Ausläufer des Alten Hohen Venns, Durchquerung eines bis Dezember 2004 auszuweisenden Wasserschutzgebietes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie). Deshalb: Umfassende Verkehrsuntersuchung, die eine Palette zielgenauer Maßnahmen prüft. Innerörtlich: 1-2 Kreisverkehre, evtl. Busbucht, Geschwindigkeitsdämpfung. Überörtlich: Weiträumige Umfahrung ab Monschau, Verbesserung Busangebot (Höhere Sitzplatzkapazität SB 63), Unterstützung Vennbahn-Reaktivierung (mindestens für Tourismus- und Berufspendlerverkehre), Integriertes und nachhaltiges Tourismuskonzept Nationalpark Eifel.

-
B 480 Olsberg / Winterberg Niedersfeld: Umsetzung der Vorschläge des Verkehrsentwicklungsplans Olsberg. Verbesserung des Bahnangebotes nach Streckenertüchtigung Osberg – Winterberg. Integriertes Verkehrs-/Tourismuskonzept für das Winterberger Wintersport-Gebiet (v.a. Kombitickets für Anreise mit der Bahn ab Dortmund mit überregionaler Vermarktung).
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